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Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen "Menschen ohne Papiere" vom 14.01.2008 
 
 
In der Anfrage wird auf die Studie „Menschen ohne Papiere in Köln“ Bezug genommen. In der Stu-
die wird ausgeführt, dass in NRW für die Kinder von Eltern ohne gültigen Aufenthaltsstatus Schul-
pflicht besteht. Durch die Wahrnehmung der Schulpflicht könnte für diese Kinder eine gewisse 
Normalität abseits der allgemeinen Unsicherheit ihrer Lebensverhältnisse eintreten und das Men-
schenrecht auf Bildung eingelöst werden.  
 
 
Frage 1: Was hat die Verwaltung bislang unternommen, um die Erfüllung der allgemeinen Schul-
pflicht für die o.g. Bevölkerungsgruppe zu gewährleisten?  
 
 
Frage 2: Sind die Schulleiter/Schulleiterinnen im Bezirk insbesondere darüber informiert worden, 
dass sie bei der Aufnahme von Kindern, die Eltern ohne Papiere haben, keine Übermittlungspflicht 
unterliegen und das es in Nordrhein Westfalen keine rechtlichen Grundlagen zur verpflichtenden 
Vorlage einer Meldebescheinigung oder zur Erfragung des Aufenthaltstatus bei der Schulanmel-
dung eines Kindes gibt?  
 
 
Frage 3: Ist das Personal der Erziehungseinrichtungen darüber informiert worden, dass zwar kein 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für die Kinder statusloser Menschen besteht, gleich-
wohl bei der Aufnahme dieser Kinder in Kindergärten aber kein Verstoß gegen § 87 Aufenthaltsge-
setz vorliegt?  
 
Zwischenantwort:  
 
Die angesprochene Frage der Beschulung von Menschen ohne Papiere in den Fragen 1 und 2 ist 
eine innere Schulangelegenheit, die in die Zuständigkeit der Schulaufsicht fällt. Um die Beantwor-
tung vornehmen zu können, ist die Einschaltung der unteren und oberen Schulaufsicht erforderlich. 
Die Anfrage kann daher erst zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden.  
 


